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› Das Gesetz gilt für Elektro- 
und Elektronikgeräte der fol-
genden Kategorien, sofern sie 
nicht Teil eines anderen Gerä-
tes sind, das nicht von diesem 
Gesetz betroffen ist:

1. Haushaltsgroßgeräte
2. Haushaltskleingeräte
3. Geräte der Informa-

tions- und Telekom-
munikationstechnik

4. Geräte der Unter-
haltungselektronik

5. Beleuchtungskörper
6. elektrische und elek-

tronische Werkzeuge 
mit Ausnahme orts-
fester industrieller 
Großwerkzeuge

7. Spielzeug sowie Sport- 
und Freizeitgeräte

8. Medizinprodukte mit 
Ausnahme implan-
tierter und infektiö-
ser Produkte

9. Überwachungs- und 
Kontrollinstrumente

10. Automatische Aus-
gabegeräte.

In § 5 des ElektroG sind Verbo-
te bzw. Grenzwerte für die Ver-
wendung von Schadstoffen für 
Geräte festgelegt, die ab dem 1. 
Juli 2006 in Verkehr gebracht 
werden. Diese Vorschriften gel-
ten auch für Glühlampen und 
Haushaltsleuchten. Ausgenom-
men sind Elektro- und Elektro-

nikgeräte, die für militärische 
Zwecke bestimmt sind oder in 
anderer Weise wesentlichen Si-
cherheitsinteressen der Bun-
desrepublik Deutschland die-
nen oder für den Betrieb mit 
Wechselspannung von mehr als 
1000 Volt oder Gleichspannung 
von mehr als 1500 Volt ausge-
legt sind. 

Das ElektroG richtet sich 
zwar durchgehend an Herstel-
ler, aber auch CDH-Mitglieder 
können qua Definition im Ge-
setz als Hersteller angesehen 
werden, und zwar, wenn sie 
Elektro-und Elektronikgeräte 
• unter ihrem eigenen Marken-

namen herstellen und ver-
treiben, oder

• Geräte anderer Anbieter un-
ter ihrem Markennamen in 
Deutschland weiterverkau-
fen, wenn der Markenname 
des Herstellers nicht auf dem 
Gerät erscheint, oder

• Elektro- und Elektronikgerä-
te erstmals nach Deutschland 
importieren und in Deutsch-
land in Verkehr bringen oder 
unmittelbar an Nutzer in an-
deren Mitgliedsstaaten der 
EU abgeben, oder

• schuldhaft neue Elektro- und 
Elektronikgeräte nicht regis-
trierter Hersteller zum Ver-
kauf anbieten.

Nur wenige CDH-Mitglieder wer-
den willens und in der Lage sein, 
die umfangreichen Hersteller-

pflichten selbst zu erfüllen. Das 
gilt für die grundsätzlichen An-
forderungen an die Produktkon-
zeption (§ 4) sowie die bereits 
erwähnten Stoffverbote bzw. 
Grenzwerte (§ 5) für Geräte, die 
ab dem 1. Juli 2006 in Verkehr 
gebracht werden, aber auch für 
viele der sonstigen vielfältigen 
Herstellerpflichten. 

Pflicht zur 
online-Registrierung

Um die Rücknahme- Behand-
lungs- und Verwertungspflich-
ten als „Hersteller“  überhaupt 
erfüllen zu können, sieht das 
Gesetz die Einrichtung einer 
gemeinsamen Stelle vor, die als 
„Stiftung Elektro-Altgeräte Re-
gister“  bereits gegründet und 
mit hoheitlichen Aufgaben  be-
liehen wurde. Mit dieser von 
den Herstellern selbst getrage-
nen Stiftung werden nicht nur 
die Umweltbehörden der Län-
der entlastet, sondern auch ei-
ne weitgehend einheitliche und 
sachverständige Umsetzung der 
Gesetzesvorgaben durch Fach-
leute ermöglicht. 

Die Rücknahme und Sor-
tierung obliegt den Kommu-
nen. Der Abtransport von den 
kommunalen Betriebshöfen 
sowie die Behandlung, Ver-
wertung und Entsorgung ist 
anteilig von allen Herstellern 
zu bewerkstelligen, deren Ge-
räte in Deutschland in Ver-
kehr gebracht werden. Die Stif-
tung Elektro-Altgeräte Register 
wird mit Hilfe des umfangrei-
chen Registrierungsverfahrens, 
das alle „Hersteller“ im Sinne 
des ElektroG bis zum 24. No-
vember 2005 durchlaufen müs-
sen, sowie den damit verbunde-
nen Meldepflichten über die in 
Verkehr gebrachten Geräte, je-
dem Hersteller irgendwann per 
Verwaltungsakt auf elektroni-
schem Wege die Anweisung er-
teilen, auf eigene Kosten vorge-
schriebene Sammelbehälter bei 

einer kommunalen Sammelstel-
le bereitzustellen bzw. eine be-
stimmte Menge irgendwelcher 
Elektroaltgeräte von einer kom-
munalen Sammelstelle abzuho-
len und für deren gesetzeskon-
forme Behandlung, Verwertung 
und Entsorgung zu sorgen.

Für die vorgeschriebene Re-
gistrierung bedarf es der Abga-
be einer insolvenzsicheren Ga-
rantie für die Finanzierung der 
Rücknahme und Entsorgung al-
ler ab 13. August 2005  in Ver-
kehr gebrachten Geräte bis 
zum 24. November 2005. Die-
se muss jährlich erneuert wer-
den. Die Garantie kann z.B. in 
Form einer Versicherung, eines 
gesperrten Bankkontos oder ei-
ner Teilnahme des Herstellers 
an geeigneten Systemen für 
die Finanzierung der Entsor-
gung von Altgeräten, für das 
im Gesetz umfangreiche Festle-
gungen getroffen wurden, ge-
stellt werden.

Die Pflicht zur Finanzierung 
und deren Garantie gilt nicht 
für Elektro- und Elektronik-
geräte, für die der Hersteller 
glaubhaft machen kann, dass 
sie ausschließlich nicht in pri-
vaten Haushalten genutzt wer-
den oder zumindest gewöhnlich 
nicht in privaten Haushalten 
zum Einsatz kommen. Dabei 
ist jedoch zu beachten, dass 
alle anderen  Herkunftsberei-
che von Altgeräten, soweit die 
Beschaffenheit und Menge der 
dort anfallenden Altgeräte mit 
denen in privaten Haushaltun-
gen vergleichbar sind, als pri-
vate Haushaltungen gelten.

Das hat wiederum auch sein 
gutes, denn damit sind die 
meisten CDH-Mitglieder für ih-
re selbst genutzten Elektro- 
und Elektronikgeräte nur der 
Pflicht zur kostenlosen Abgabe 
der Altgeräte bei den kommu-
nalen Sammelstellen unterwor-
fen, nicht jedoch selbst für die 
gesetzeskonforme Entsorgung 

Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)

Der Elektro-Hammer
Am 23. März 2005 wurde das „Gesetz über das 
Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umwelt-
verträgliche Entsorgen von Elektro- und Elektronik-
geräten (ElektroG)“ verkündet. Von diesem Gesetz 
werden Handelsvertreter und andere Vertriebsunter-
nehmen zumindest mittelbar und unter bestimmten 
Voraussetzungen auch direkt betroffen sein. CDH-
Mitglieder der Elektro- und Elektronikbranchen 
erhalten mit diesem Artikel Informationen zum 
Inhalt und den Folgen des ElektroG, sowie Hinweise 
zu ersten Maßnahmen, die getroffen werden sollten.
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ihres am 23. März 2006 vorhan-
denen Gerätebestandes verant-
wortlich.

Für Nutzer, die keine priva-
ten Haushalte im Sinne des Ge-
setzes sind, haben die Hersteller 
für Neugeräte, die ab dem 24. 
März 2006 in Verkehr gebracht 
werden, eine zumutbare Rück-
gabemöglichkeit zu schaffen 
und diese Geräte nach den ge-
setzlichen Vorgaben zu entsor-
gen.  Für ihre vor dem 24. März 
2006 bezogenen Geräte haben 
Nutzer, die keine privaten Haus-
halte bzw. diesen gleichgestellt 
sind, selbst die Pflicht zur ge-
setzeskonformen Entsorgung.

Was zu tun und 
worauf zu achten ist

Handelsvertreter und Eigen-
händler der vom ElektroG be-
troffenen Produkte, die Herstel-
lerpflichten möglichst sicher 
vermeiden wollen, sollten sich 
bis zum 23.11.2005 schriftlich 
von ihren Lieferanten bestäti-
gen lassen, dass diese das Re-
gistrierungsverfahren der Stif-
tung Elektro-Altgeräte Register 
abgeschlossen haben und ihre 
im ElektroG festgelegten Ver-
pflichtungen erfüllen. Für Ei-
genhändler von Elektrogerä-
ten ausländischer Lieferanten 
bleibt aber das Risiko beste-
hen als Hersteller in Anspruch 
genommen zu werden, wenn 
ein ausländischer Lieferant sei-

Der Gesetzestext ist als pdf-
Datei unter www.cdh.de/
infothek einzusehen und 
herunterzuladen. 
Informationen auch unter 
www.stiftung-ear.de.

ne Verpflichtungen nach dem 
ElektroG nicht erfüllt. Das gilt 
auch für Handelsvertreter, die 
Geräte aus dem Ausland unmit-
telbar an die Nutzer vertreiben. 
Für Handelsvertreter, die Ge-
räte aus dem Ausland an Wie-
derverkäufer vertreiben, ver-
bleibt in diesem Fall zumindest 
das geschäftliche Risiko, dass 
deren Kunden die Hersteller-
pflichten treffen. 

Handelsvertreter und Eigen-
händler sollten außerdem dar-
auf achten, dass der (eindeuti-
ge) Markenname des Herstellers 
dauerhaft gut sichtbar vorne 
auf den Geräten erscheint, die 
ab dem 24.3.2006 in Verkehr 
gebracht werden und auch das 
Inverkehrbringen nach diesem 
Datum durch eine dauerhafte 
Kennzeichnung am Gerät nach-
prüfbar ist. Geräte, die nicht 
vom „Hersteller“ selbst von ge-
werblichen Abnehmern oder 
anderen Institutionen zurück-
genommen werden, müssen zu-
dem mit einem vom ElektroG 
vorgeschriebenen Symbol dau-
erhaft gekennzeichnet sein. 
Dieses Symbol kann in Ausnah-
mefällen, wenn wegen der Grö-
ße oder Funktion des Gerätes 
erforderlich, auch auf die Ver-
packung, die Gebrauchsanwei-
sung oder den Garantieschein 
gedruckt werden.

Wenn Lieferanten von betrof-
fenen Produkten nicht willens 

oder in der Lage sind, die Her-
stellerpflichten des ElektroG zu 
erfüllen, gibt es für Handels-
vertreter und Eigenhändler drei 
Möglichkeiten:

1. Übernahme der Hersteller-
pflichten, sofern das eige-
ne Unternehmen dazu in 
der Lage ist. In diesem Fall 
muss bis zum 24.11.2005 
das Online-Registrierungs-
verfahren der Stiftung Elek-
tro-Altgeräte Register unter 
www.ear-projekt.de abge-
schlossen werden und ein 
Entsorgungsbetrieb für die 
Bereitstellung der vorge-
schriebenen Sammelbehäl-
ter und die Rücknahme, Be-
handlung, Verwertung und 
Entsorgung gesucht werden. 
Die Bildung entsprechender 
Rückstellungen ist zu emp-
fehlen.

2. Suche nach Abnehmern, die 
bereit sind, die Hersteller-
pflichten zu übernehmen, 
was vor allem bei Großbe-
trieben des Groß -und Ein-
zelhandels denkbar ist, und 
selektiver Vertrieb an diese 
Abnehmer.

3. Einstellung des Vertriebs der 
betroffenen Produkte des 
fraglichen Lieferanten und 
Kündigung des Handels-
vertretungs- oder Vertrags-
händlervertrages aus wichti-
gem Grund.

Bei Realisierung der ersten bei-
den Möglichkeiten sollte zu-
dem eine schriftliche Erklärung 
des jeweiligen Lieferanten dar-
über eingefordert werden, dass 
die Vorschriften zur Produkt-
konzeption (§ 4 ElektroG, ab 
13.8.2005), über die Kennzeich-
nungsvorschriften (§ 7 ElektroG, 
ab 24.3.2006) und über die 
Stoffverbote (§ 5 ElektroG, ab 
1.7.2006) von ihm eingehalten 
werden, und zwar für alle Gerä-
te, die zur Auslieferung an die 
Abnehmer ab dem jeweils ge-
nannten Datum bestimmt sind.

Handelsvertreter und Eigen-
händler von betroffenen Elek-
tro- und elektronischen Gerä-
ten sollten jetzt so bald wie 
möglich mit Ihren Lieferanten 
sprechen und diesen, wenn nö-
tig, verdeutlichen, dass ohne 
eine Registrierung bei der Stif-
tung Elektro-Altgeräte Register 
bis zum 23.11.2005 und die Er-
füllung der im Gesetz festge-
schriebenen Herstellerpflich-
ten der Verkauf ihrer Produkte 
in Deutschland künftig nicht 
mehr möglich ist.

Jens Wolff

 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär

2005 2006 2007

24.03.05 13.08.05 Übergangsfrist Übergangsfrist 01.07.06 31.12.06
  bis 24.11.05 bis 24.03.06

Verwertungsquoten

Stoffverbote

• Kennzeichnung
• Behältnisabholung
• Behandlung
• Mitteilung der Output- und Verwertungsmengen 
 an Stiftung Elektro-Altgeräte-Register

Einrichtung und Organisation der „Gemeinsamen Stelle“ (Stiftung Elektro-Altgeräte-Register)

• Registrierung (d.h., registriert SEIN!)
• Behältnisbereitstellung
• Mitteilung der Inputmengen an Stiftung Elektro-Altgeräte-Register

Registrierungs-
antrag möglich

ElektroG – Termine für Herstellerpflichten

Quelle: Stiftung Elektro-Altgeräte-Register




